
Name:..........................................................  

Anschrift:.....................................................  

Tel.:………………………………………………………….. 

.................................., am................................  

An die  

Gemeinde Olbendorf  

Dorf 1 

7534 Olbendorf                    24,30 € Verwaltungsabgabe 

 

Fertigstellungsanzeige 

(gemäß § 27 Bgld. Baugesetz 1997) 
 

Ich/Wir teile(n) mit, dass mein/unser mit Bescheid der Gemeinde Olbendorf vom …………………………,   

Zahl ……………………….., bewilligtes Bauvorhaben, Errichtung eines 

……………………………………………………………………………….……………...…………………. in 7534 Olbendorf, 

………………………………… fertiggestellt ist.  

Anmerkung seitens der Gemeinde Olbendorf: 

Bei der Schlussüberprüfung ist diese Fertigstellungsanzeige zu unterfertigten und dem 

Bausachverständigen zu übergeben.  

Eine je nach Bauvorhaben, lt. Bgld. Baugesetz § 27 Abs. 3 i.d.g.F, notwendige Einmessung des 

Neubaues/Zubaues ist dem Bausachverständigen zu übergeben. (Eine diesbezügliche Vereinbarung 

liegt, falls dies notwendig ist, dieser Anzeige bei).  

Folgende Beilagen sind für Benützungsfreigabe erforderlich: 

         □ Schlussüberprüfungsprotokoll eines Bausachverständigen (Baumeister oder Architekten 

ausgenommen Bauführer) 

         □ Rauchfangbefund (wenn Kamin vorhanden) 

         □ Elektrobefund (wenn Elektroarbeiten durchgeführt wurden) 

         □ Nachweis für Sicherheitsgläser (falls diese bestehen) 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

Unterschrift Bauwerber(in) 


